
Zusammenfassung der 50 m BDS Disziplin ZG50 

2113 (ZF-Gewehr KK.) 

1  

 Zugelassen sind serienmäßig vom Hersteller angebotene Einzellader, Repetier und  

    halbautomatische Gewehre  handelsüblicher Bauart mit einer Magazinkapazität von 

    mindestens 5 Patronen. 

 Kaliber: Randfeuerpatronen im Kaliber .22 lr / 5,6 mm. 

 Waffengewicht einschließlich Optik und Zweibein: höchstens  6500 Gramm  

 Abzugswiderstand: beliebig. 

 Visierung: Zielfernrohre mit max.12-facher Vergrößerung, weiterreichende  

    Vergrößerungen müssen gesperrt sein. 

 Schaft: handelsüblich. Ein Schaftsporn ist nicht zulässig. Der Kolben darf nur mit der 

    Hand abgestützt werden. 

 Gewehrriemen: Die Verwendung eines Gewehrriemens ist nicht erlaubt. 

 Scheiben: BDS-50m-Scheibe. 

Durchmesser der Innen10:  05   mm 

Durchmesser der 10:  10,4 mm 

Breite der Ringe 1-9:  08    mm 

 Insgesamt werden 3 Scheiben mit je 10 Schuß beschossen. (In Summe 30 Schuß) 

 Insgesamt werden 10 Schuss auf eine Scheibe geschossen. (Absprache mit der 

Wertungsmannschaft). 

 5 Minuten Probe, zehn Wertungsschüsse in 10Minuten. 

 Die Trefferaufnahme erfolgt nach jeweils 10 Schuss.(Absprache mit der 

Wertungsmannschaft). 

ZF: 
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 Anschlag: liegend aufgelegt. Vorn Zweibein,  hinten Hand. 

 Ab 55 Jahren ist auch ein Anschlag im sitzen erlaubt. 


